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Mjpwint

Organ bet fdjiueUertfdjctt SCrmce.

|tr StfoMfo. /BUÜ5tjtftfd)rl|1 XXXVII. JajpflMt-

»afel* XVn. ^rgattô. 1871. JTr. <ff.
©tfttjthtt tn »Sajentllajtn SRummew. ©er Sref« per ©emefter tfi frani» buret) bte ©ctjmttg gr. 3. 50.

©te Seftedungen »erben btrett an btt „SajatigbaHferlfdje SBerlagSbnajbatutlnng in 8afel" abrefflrt, btr Setrag »Irt
btt ben au«ttärttgen Slbonntnten burdj Dtadjnabme erboben. 3m Slu«tan»e nebmen alle Sudjtjanblungen Seftedungen an.

Serantwerttfdie SRebaltton: Oberft SSMeünb unb ÜÄajor »on (Jigger.

3lUjalt: ©et (Sntwurf efner neuen fdjwefjerffdien 3Rtlftärorganffatlcn »on a^errn Sunbeêratb SBcltf, mit befonberer Serüd*
ffdlttgung Mr ba« fdjw»ijctffd)e Untetoffijfcrtlorp« betreffenben Seftimmungen. (gortfefrung.) — Sertfjeibfgung ber ©djweij fn efnem

Ärfeg gegen SBeften. (gortfetjung.) — Sfbtfograpljfe ber ©djweij. — $. 3edjcn«, ïrfgcnometrlfdje Slufgabcn nebft ©rläuterungen
ju beren Söfung. — (5. ». $. unb &. SB., Sopulärc SBaffcnfunbe. — Sraftifebe SRatbfdttäae für jüngere Offijiere über ble
8tu«r>llbun«. be« 3nfanttrlften (m getbbienft. — SBtfle, Ueber Äartätfdjengefd)ütie (canons & balles, mitrailleurs). — Scrfd)ie«
bene«: ïbâtfglcft ber 4. preupifdjen gelb»@ifenbabn.Sbtbcltung Im Äriege 1870—1871. — Slu«(anb: Srcutjcn: gormation eine«

ISIfenbafjmSatalden«. ©tettenbe fiager. SRufjlanb: $etrr«reform. ÇfRftraldeufen. ©rfedjcnfanb: 3nf<mterfcbewaffnung. ©nglanb:
©d)ftÇ»ctfudje mtt ©efdjoffen für bfe gefb«9lrtldevte. ©djiefjsetfudje betjuf« Cötoblftfatfon ber 3Run(tion« ¦- 9lu«tüflung bel ber eng«
Itfdicn gclbarttderle.

35tr ©nttourf einer mutn ftbn^erifdjfn J$ti-
Htdrorganifation »on #errn Uunîrmatl) HJeltf,
mit befonïtem J0trüdt|td)tta,utt8 lier òas fd)um-

}ttifd)t Änferoffytfrehor»« betrrjfen&en $t-
ßtmmungm.

(gortfefcung.)

IV. Seijiebung ber Sabre« jum ganjen SRe«

frutenfur« unb (Srtbeilung ber 3nftruïtlon
burdj Dffijiere unb Unteroffiziere.

§§. 97 unb 108.

©i werben biefe S3efiimmungen »ietleicbt manchem

Dfffjfer unfc Unterofftjier unfommob erfebefnen, unb

»lelleiàjt tft ÜJianeber fcer »nftebt, bafj eine Äor«

poral«« unb fpäter Dfftjler«fcbule aueb genügen wix*
ben, uni bfe 33etreffcnben für ibren ®rab geb&rfg

au«jubilben, wenn nur biefe ©dmlen richtig efnge«

tbetlt unb geleitet würben, ©t bat ba« elbg. 3D?ili=

tarbepartement and) nad) meinem SDafürbalten jur
SSertbetblgung be« neuen ©Aftern« ©rünbe ange«

führt, Welcbe tbeilwetfe jiemlidj unriebtig ftnb, be*

fonber« wenn auf ©ette 110 tn fraglichem SBeridjt

bte Seljauptunfl aufgeftetlt roirb : „SDer Dffijier,
Welcher niebt Im ©tanbe tft, feine %xnpptn ju
unterrichten, Ift auaj niebt tm ©tanbe, fle ju be*

febligen!" 3* f'nne Dffijiere unb Unterofftjlere,
teelebe ihren SDienft febr gut »erflehen unb <bre

Stellung überbauet ju allgemeiner 3ufriebenbeit bt*
(leiben, benen aber gerabe jum 3nftrufren ber ÜRann«

febaft bie'nötblge SJNttbeilung«gabe feblen »urbe.
SOBenn icb mieb alfo bennodj für Sinfübrung ber

Snftruftion burcb Dffijtere unb Unteroffijtere au«*

fpreaje, fo ift hieran burebau« feine ju grofje 3Ûu=

fion über bte Ülebnertalente berfelben fcbulb, fon«

bem folgenbe Sluffaffung: SBenn ein ßbargirter nur

tm ©tanbe ift, fetnen Untergebenen mit einfacben

SBorten »erftanblld) ju machen, tea« Sfber ju tbun
unb ju laffen babe, unb tote er SDiefe« nnb Sene«

in bie $anb nebmen muffe, um ein tücbtiger ©ol=
bat ju werben je., fo fann nfajt au«bletben, baf
ber betreffenbe SBorgefcfcte teelt mebr Sichtung ge«

niefit, folglicb mebr Autorität beftfet unb, tea« be«

fonber« Im SrnftfaH an ben Sag treten bürfte, ein

Butrauen »on feinen Seuten erhält, ba« ibm fcie

ridjttge 2lu«fübrung feiner Pflichten ungleich letajter

macht, al« SDem jenigen, ber jwar gehörig fomman«

fcirt, infpijirt unb allenfafl« Sirreff biftirt, oon bem

man aber eigentlich niebt begreifen fann, wfe er ju
feinem ©tab gefommen fei, unb niebt weifj, ob er

felbft al« ©clbat fcte ©acbe beffer macben würbe
ober nfebt. ©t mufj biefe« Sutrauen ber ©olbaten

ju ibren gübrern aueb bier wleber belfen, bie

Scacbtbeile unferer Slrmee gegenüber ben Jahrelang
elnbreffirten ftebenben beeren einigermaßen au«ju«
gleichen, inbem jeber (Sfnjelne ein freier, benfen«

ber SWann fein foli, fcer ftcb feiner Stellung unb

Slufgabe bewufjt tft! Slucb werben ftcb bie Dffijiere
unb Unteroffijlere gewlü um fo mebr fDîûtje geben,

ftcb gehörig für ben SDienft »orjubereiten, wenn fie

bet ber Snfìruftion ber ©olbaten ©elegenbeit fin«
ben, ju jeigen, wte fie eigentlich mit ibrert aUfeiti«

gen Äenntniffen flehen. Stimmt man ferner an, bafj

burcb Uebernabme eine« Sbetlc« ber 3nftruftlon burcb

Dffijiere unb Unterofftjlere e« nach unb nach er«

moglicht wirb, bie Qabl ber ftftnbigen Snftruftoren

ju befcbrânfen unb bafür bte wenigen noch notb«

wenbigen recht ju befahlen, fo liegt auf ber $anb,
bau burcb biefe Hinrichtung ber ganje Unterricht ge=

hoben unb »erebelt würbe.
SBa« nun fpejlell bie ÄortooraWfajule anbelangt,

bebaure leb Jtear ibr eingeben, inbem in ihr ÜRan«

che«, befonber« über Obliegenheiten ber einjelnen.
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Der Entwurf einer nrum schweizerischen Mi-
titärorganisation von Herrn Bundesrat h Welti,
mit besonderer Snücksichtigung der das schwer»

zerische Unteroffiziere Korps betreffenden Be-

ftimmungen.

(Fortsetzung.)

IV. Beiziehung der Cadres zum ganzen Re-
krutenkurö und Ertheilung der Instruktion

durch Offiziere und Unteroffiziere.
8§. 97 und 108.

ES werden diese Bestimmungen vielleicht manchem

Offizier und Unteroffizier unkommod erscheinen, und

vielleicht ist Mancher der Ansicht, daß eine

Korporals- und später Offiziersschule auch genügen würden,

um die Betreffenden fiir ihren Grad gehörig

auszubilden, wenn nur diese Schnlen richtig eingetheilt

und geleitet würden. Es hat das eidg.

Militärdepartement auch nach meinem Dafürhalten zur
Vertheidigung des neuen Systems Gründe
angeführt, welche theilweise ziemlich unrichtig sind,
besonders wenn auf Seite 119 in fraglichem Bericht
die Behauptung aufgestellt wird: „Der Offizier,
welcher nicht im Stande ist, seine Truppen zu

unterrichten, ist auch nickt im Stande, sie zu

befehligen!" Ich kenne Offiziere und Unteroffiziere,
welche ihren Dienst sehr gut verstehen und ihre

Stellung überhaupt zu allgemeiner Zufriedenheit
bekleiden, denen aber gerade zum Instruiren der Mannschaft

die'nöthige MittheilungSgabe fehlen würde.

Wenn ich mich also dennoch für Einführung der

Instruktion durch Ofsiziere und Unteroffiziere
ausspreche, so ist hieran durchaus keine zu große Illusion

über die Rednertalente derselben schuld, son

dern folgende Auffassung: Wenn ein Chargirter nur

im Stande tst, seinen Untergebenen mit einfachen

Worten verständlich zu machen, was Jeder zu thun
und zu lassen habe, und wie er Dieses und Jenes
in die Hand nehmen müsse, um ein tüchtiger
Soldat^» werden «., so kann nicht ausbleiben, daß

der betreffende Vorgesetzte weit mehr Achtung
genießt, folglich mehr Autorität besitzt und, was
besonders im Ernstfall an den Tag treten dürfte, ein

Zutrauen von seinen Leuten erhält, das ihm die

richtige Ausführung seiner Pflichten ungleich leichter

macht, als Demjenigen, der zwar gehörig kommandirt,

inspizirt und allenfalls Arrest diktirt, von dem

man aber eigentlich nicht begreifen kann, wie e.r zu
seinem Grad gekommen sei, und nickt weiß, ob er

selbst alö Srldat die Sacke besser machen würde
oder nicht. Es muß dieses Zutrauen der Soldaten

zu ihren Führern auch hier wieder helfen, die

Nachtheile unserer Armee gegenüber den jahrelang
eindresstrten stehenden Heeren einigermaßen
auszugleichen, indem jeder Einzelne ein freier, denkender

Mann sein soll, der sich seiner Stellung und

Aufgabe bewußt ist! Auch werden stch die Offiziere
und Unterofsiziere gewiß um so mehr Mühe geben,

sich gehörig für den Dicnst vorzubereiten, wenn sie

bei der Instruktion der Soldaten Gelegenheit
sinden, zu zeigen, wie sie eigentlich mit ihren allseitigen

Kenntnissen stchen. Nimmt man ferner an, daß

durch Uebernahme eines Theiles der Instruktion durch

Ofstziere und Unteroffiziere es nach und nach

ermöglicht wird, die Zahl der ständigen Jnstruktoren

zu beschränken und dafür die wenigen noch

nothwendigen recht zu bezahlen, so liegt auf der Hand,
daß durch diese Einrichtung der ganze Unterricht
gehoben und veredelt würde.

Was nun speziell die Korporalsschule anbelangt,
bedaure ich zwar ihr Eingehen, indem in ihr Manches,

besonders über Obliegenheiten der einzelnen.
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©rate u. fcgl., gelernt Worben ift, »on bem man
in fcen SRifrutenfcbulen, Wenigften« im Äanton ©t.
(fallen, niebt« eifâljit. SDocb wäre ein Stvôajent--
licber Dii fritteti fit«! unfc fcamben noch eine Äorporal««
fctule ju tiel »erlangt, uttb fönnte bie notbwetifcige
Stbcorfe and) in ten SJcorgctifiunfcen ertbeilt werben,
wäbrenb man bie Sefruten mit Slim« unb Seinbe=

Weitungen jc. befdiäftigt. 2BoUte man bie Äor»oraI«*
fctule aber boch btibebaltm, fo nûëte nad) meiner
Sin ftebt jefcer Unteroffizier wenigften« einmal biefelbe
fcuid'tiemttcbt baten, bie 3nUruftion«erthetluiig in
berfelben gelernt unb fca« SDiinftleiflen In 9iefrutcn«
fdjulen auf jwei ober brei SBcdjen befajtäi.ft werben.

V. ©lelcber Seftanb »on Slu«jug, SReferue
unb Sanbwebr. §. 26.

SDfe Seftimmutig hierüber fällt bet mir hier nur
infowett in Setracbt, al« fie bie ©tellung fcer Unter«

offijtere betrifft, unfc uberlaffe ich c« anbern ßeuten,
über ibr Serbälttitjj juin îerritorialfuftcm ficb au«=

juf»recben, au« ©rünbeu, welche feiner Qeit bem

(Scntralfemite tnitgetbetlt werben unb hier nlcbt gut
wtetev anjufütjreti ftnb. Som ©tanbpunft fce« Unter«

offrici« betrautet, fann biefe neue (Sintbeilung nur
einen frcuMgcn (Sinbrucf beroorbrfngen, inbem bie

bieberige (Sinfbeilung, nadj welcher jefcer Äanton
3% feiner Scoölferutig In fcen Slu«jug unb nur
lVa% in bie ÜRefetoe ju ftellcn hat, in ben meiften
Äantonen ein arge« SDîttjoerljâltnifi heroorgtbraebt
hatte. Söäljrcub j. S. bet fcen 2lu«AÜgerbataillotien
meiften« ein auf febr unangenehme SBeife fühlbarer
SMangel an Unterefffytereu »orbanben tft, unb biefer

äftattget ju »lehn 9?otbbreoetinmgen Seranloffung
gibt, fommen in ber SRefcroe immer fcie Unterofft«
jiere »on tioerfen Bataillonen fn einem elnjigen ju«
fammen unfc entliehen Serbältniffe, welche weber
fcen betreffenben, noch bem ganjen @or»« »on SRutjen

ftnb. SBa« für ein angenebmer <5afu« e« j. S. Ift,
beim 2lu«jug gelbweibel gewefen ju fein, unb bann
tn ber 3tefer»e hegen Stnwefenbeit »on »ielleicbt ned)
etwa fcreien ir, ber gleichen Compagnie auf einmal
wiefcev ÎBacbtmcificvfcienfte »erridjten ju muffen, bar«
über tonnen am beften SDtejenigen 3lu«funft erttjei«

leu, welche einen ähnlichen Sali bereit« erlebt haben.
SDiefe« Siile« wirb antere, wenn alle fcref Sitter««

fiafjen gleich grofi ftttfc, wie e« im neuen (Sntwurf
feftgeftctlt ift, unb fann man ficb baher nad) lefc«

terent eher einen ©ifer auch unter ten altern Unter«
offijieven »orftrljcn, cl« nad) tem alten ©ufiem.
Slucb entftanb biei;cr immer in fcen 9tefer»ebatatHoncn
ein ©emifaj »on Stuten, weldje ftch »otljer theilweife

gar nidjt fannten, unb ba« bie wäbrenb fce« SDten«

fte« im Sluéjitg bereit« au«gebtlbete Äamerabfcbaft«
licbfeit, bte ebcnfall« ein wichtiger gaftor jur ©x*
baltung eine« eifrigen Untercfftjierêfor»« ift, wieber

aufljob, wäbrenb bei ter neuen (Einrichtung ange«
nommen werben fann, fcafj bet allen brei Älaffen
fo ziemlich bie gleichen Seute wfeber jitfnmmentreffen
unt taljer einmal entftanbene .^armonie niajt mehr

geftört werben mufj. 3d) würbe baher fcem fcbwel«

jerifdjen llnterofftjieréfor»« ju ber (Einführung bie«

fer Neuerung gratullren.

VI. Sefammiung »on Uuteroffljieren ju
Hebungen unb Soor trägen, fowteUeberlaffung
ber ©ewebre an ble ©olbaten aufter ber
SDlenftjeit. Unterftüfcung »on freiwilligen

ÎNllitaruerelnen. §§. 109, 132 unb 121.

58i«ber bat ftdj ber ganje militärifcbe Unterricht
in unferem Saterlanbe auf efne furje SDlenftjeit be«

fehränft, uttb aufjer berfelben ift »on ©efefce« wegen
noch fojufagen Sticht« in biefer 33ejiebung getban
worfcen. 9iun ift e« aber bereit« jur »ofitioen Shat«
fache geworben, fcaf} biefe obHgatortfdjcn SDienftlel«

ftungen ntebt mehr genügen, tnbem ble neuen SJìegle«

mente, beren (Sinfübrung burdj febr beutltcbe ©x*
fabrungen in ber neuem Äriegefübrung notbwenfcig

geworben ift, mebr Uebung unb bejiebungëwcife
mihr ©tubium fowobl »on jefcem ©olbaten, al« be«

fonfcer« »on fcen ©rafcirten »erlangen. Siele wacfere

Scanner haben blc« bereit« elitgefeben, In golge
btffcn wfr un« einer grofjen Slnjahl »on freiwilligen
SWititargefeUfcbaften, b. b- ©chief}«, Dffijier«; unb
Untcrofftjlev«»ereine, erfreuen, welche ftd) beftreben,
ben SWllftär« fciejenigen Äenntniffe jufommen ju
laffen, welcbe fte Im eigentlichen SKilttärblenfte ftd)

niajt aneignen fönnen. SDiefe Sereine, fo »atrio«
tifaj ihre Seftimmungen unb fo woblthätlg unb all«

gemein burebfübrbar ihre (Einrichtungen aud) fein

mochten, haben aber noch lange nfdjt bie Sebeutung
unb Serbreltung etlangt, welche fte In einer 3xt»u«

blif, bei fcen SJÎacbfommen eine« Seil unfc eine«

SBinfelrleb, haben füllten, inbem ber gtöfjte Shell
be« fdjweijerifcben SWilitär« ftch fataterweife »on bte«

fen Sefirebungen fern hält, unfc e« manchmal enor«

mer Slnfttengungen bebarf, um folaje Sereine ju
grünben unfc nachher wfefcer aufrecht ju erhalten. SDer

©runb hieran mag jwar aflerblng« tn einer polt«
ttfehen ©leicbgültfgfeft öleler Dffijiere, Unteroffijtere
unb ©olbaten Hegen, anbetfeit« aber auch barin,
fcafj manchmal bie betreffenben ©eftUfdjaften fo »iele

Defer an Qeit unb ©elb erbeifajen, bafj e« gerabe
ben Sebürftlgften nicht ermöglicht wirb, befjutreten,
wenn ber Serein nicht »on irgenb einer ©ette ma«

teriell unterßüjjt wirfc. SDafj e« notbwenbig fei, fcen

freiwiütgen ©cbiefjoerelnen »on oben betab Unter«

fiüjjung jufommen ju laffen, haben nun tn letzter

ßett fcloetfe Äanton«regferungen, fowie unfere etbg.

Setjörbe, efngefehen unfc barum ben betreffenben

©efetlfchaften eine Unteifiiifeung burd) @rati«»ers

abreiäjung eine« Stjetle« fcer SNunition jufommen
laffen, unb ber »orliegenbe Entwurf bält ebenfalls

an biefer Seftlmmung feft. SDie Sebingungen, unter
welchen er ble Unterfiü|jung »erfpriebt, nämlldj bafj
fcfe Sereine militäri(d) organifirt feien, au«fd)liefjlid)
mit eibg. DrbonnanjWaffen fdjlefjen unb nebenbei

auch nod) anbere militärifcbe Uebungen betreiben

muffen, erfebefnen mir fehr gerechtfertigt, inbem
btebureb ben fogenannten Srofeffton«fcbütjen, welche

fcen Slnfängern ihre Slufgabe immer wefentlich er«

fchwert haben, ba« £anbwerf einigermaßen gelegt,
unb überhaupt ba« ©cbtefjen mebr al« patriottfajer
3wecf unb weniger al« filebbaberei jc. bienen fott.
SDagegen bin icb nicht bamit einoerfianben, bau ber

1
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Grade u. dgl., gelernt worden ist, von dem man
in dcn Rekrutenschulen, wenigstens im Kanton St.
Gallen, „icdls cifähit. Doch wäre ein »wöchentlicher

RekruterkurS und daneben noch eine Korporals-
schule zu vicl verlangt, und könnte die nothwendig?
Tbcoric auch i» den Morgenstunden ertheilt wcrdcn,
während man die Rekruten mir Aim- und Beinbe-

wegungen zc. beschäftigt. Wollte man die Korporalsschule

aber doch beibehalten, so wüßte nach meiner
Ansicht jeder Unteroffizier wenigstens einmal dieselbe

durchgemacht haben, die Jnstruklionserlheilung in
delseldcn gclernt und daS Di>nstleis!en tn Nekrutcn-
schulen auf zwei odcr drci Wechen bcschtär.kt werden.

V. Gleicher Bestand von Auszug, Reserve
und Landwehr. §. 26.

Die Bestimmung hierüber fällt bei mir hier nur
insoweit in Betracht, als sie die Stellung dcr
Unterofsiziere betrifft, und überlasse ich cs andern Lcutcn,
übcr ihr Verhältniß zum Territorialsystcm sich

auszusprechen, aus Gründen, welche seiner Zeit dem

Centralkomite mitgetheilt worden und hier nicht gut
wicder anzusühre» sind. Vom Standpunkt des

Unteroffiziers betrachtet, kann diese neue Eintheilung nur
einen freudigen Eindruck hervorbringen, indem die

bisherige Einihetlung, nach welcher jeder Kanton
3°/° Iciuer Bevölkerung in dcn Auszug und nur
l'/?"/» in dic Ncselve zu stellen hat, in den meisten
Kantonen ein arges Mißverhältniß hervorgebracht
hatte. Während z. B. bet den Ausziigerdatailloncn
meistens et» auf sehr unangenehme Wcise fühlbarer
Mangel an Unteroffizieren vorhanden ist, und dieser

Mangel zu vielen Nothbrevetirungen Veranlassung

gibt, kommcn in dcr Reserve immer die Unterofsiziere

von diversen Bataillonen in einem einzigen
zusammen und entstehen Verhältnisse, welche weder
den Betreffenden, noch dem ganzen Corps von Nutzen
sind. Was für cin angenehmer Casus eö z. B. tst,
beim Auszug Feldwcibel gcwcscn zu sein, und dann
in der Reserve wegen Anwesenheit von vielleicht noch
etwa dreien in der gleichen Compagnie auf einmal
wieder Wachtmcistcrdienste verrichten zu müssen,
darüber tonnen am besten Diejenigen Auskunft ertheile»,

welche einen ähnlichen Fall bereits erlebt haben.
Dicscs Alles wird anders, wcnn alle drei Alterskiassen

glcich groß sind, wie es im neuen Entwurf
festgestellt ist, und kann man sich daher nach
letzterem eher eine» Eifi-r auch unter de» ältern
Unteroffizieren vorstellen, ols nach dem alten System.
Auch entstand biehrr immer in den Rcservebatailloncn
ein Gemisch von Lcuttn, welche sich vorher theilweise

gar nicht kannten, und das die während des Dienstes

im Auszug bereits ausgebildete Kameradschaftlichkeit,

die ebenfalls ein wichtiger Faktor zur
Erhaltung eines eifrigen Unteroffizierskorps tst, wieder

aufhob, während bci dcr neuen Einrichtung
angenommen werden kann, daß bet allen drei Klassen

fo ziemlich die gleichen Leute wieder zusammentreffen
und daher einmal entstandene Harmonie nicht mehr

gestört wcrden muß. Ich würde daher dem

schweizerischen Unteroffizierskorps zu der Einführung diefer

Neuerung gratuliren.

VI. Besammlung von Unteroffizieren zu
Ucbungcn und Vorträgen, sowieUeberlassung
der Gewehre an die Soldaten außer der
Dienstzeit. Unterstützung von freiwilligen

Militärvereinen. §§. 109, 132 und 12l.

-

Bisher hat sich der ganze militärische Unterricht
in unserem Vaterlande auf eine kurze Dienstzeit
beschränkt, und außer derselben tst von Gesetzes wegen
noch sozusagen Nichts in dieser Beziehung gethan
worden. Nun ist es aber bereits zur positiven Thatsache

geworden, daß diese obligatorischen Dienstleistungen

nicht mehr genügen, indcm die neuen
Reglemente, deren Einführung durch schr deutliche

Erfahrungen in der neuern Kriegführung nothwendig
geworden ist, mehr Ucbung und beziehungsweise

mehr Studium sowohl von jedem Soldaten, als
bcsonders von den Gradirtcn verlangen. Vicle wackere

Männer habcn dics bereits eingesehen, in Folge
bissen wir unö einer großen Anzahl von freiwilligen
Milttärgcsellschaften, d. h. Schieß-, Offiziers- und

Untcrvssiziersvcreine, erfreuen, welche sich bestreben,
den Militärs dicjenigen Kenntnisse zukommen zu

lassen, weiche ste im eigentlichen Militärdienste sich

nicht aneignen können. Diese Vereine, fo patriotisch

ihre Bestimmungen und so wohlthätig und
allgemein durchführbar ihre Einrichtungen auch sein

mochten, haben aber noch lange nicht die Bedeutung
und Verbreitung erlangt, wclche sie in einer Republik,

bet den Nachkommen eines Tell und eines

Winkelrled, haben sollten, indem der größte Theil
des schweizerischen Militärs sich fatalerweise von diesen

Bestrebungen fern hält, und es manchmal enormer

Anstrengungen bedarf, um solche Vereine zu
gründen und nachher wieder aufrecht zu erhalten. Der
Grund hieran mag zwar allerdings in einer
politischen Gleichgültigkeit viclcr Offizicre, Unterofsiziere
und Soldaten liegen, anderseits aber auch darin,
daß manchmal die betreffenden Gesellschaften so viele

Opfcr an Zeit und Geld erheischen, daß es gcrade
den Bedürftigsten nicht ermöglicht wird, beizutrcten,
wenn der Verein nicht von irgend einer Seite
materiell unterstützt wird. Daß es nothwendig sei, den

freiwilligen Schießvereinen von oben herab
Unterstützung zukommen zu lassen, haben nun tn letzter

Zett diverse Kantonsregierungen, sowie unsere etdg.

Behörde, eingesehen und darum den betreffende
Gesellschaften eine Unterstützung durch Gratisver-
abreichung eines Theiles der Munition zukommen
lassen, und der vorliegende Entwurf hält ebenfalls

an dieser Bestimmung fest. Die Bedingungen, unter
welchen er die Unterstützung verspricht, nämlich daß

die Vereine militärisch organisirt seien, ausschließlich

mit eidg. Ordonnanzwaffen schießen und nebenbet

auch noch andere militärische Uebungen betreiben

müssen, erscheinen mir sehr gerechtfertigt, indem

hiedurch dcn sogenannten Profcsstonsschützen, welche

den Anfängern ihre Aufgabe immer wesentlich

erschwert haben, das Handwerk einigermaßen gelegt,
und überhaupt das Schießen mehr als patriotischer

Zweck und weniger als Liebhaberei «. dienen soll.

Dagegen bin ich nicht damit einverstanden, daß der
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wehrpflichtigen SDlannfcbaft nur ju ©chiefübun«
gen Orbonnanjgewebre unb ©tufjer aufjer ber SDienft«

jeft jur Serfügung gefleHt Werben, wie §. 133 in
Slu«ftcbt fieüt. 3ch ftnbe nämlich, unb mit mir noch

Sfele, bafj jefct enblidj einmal bie ßeft gefommen

wäre, mit bem 9)cngajfnirung«ft)ftem in biefer Se«

jfebung gänjlicb aufzuräumen, unb unbebingt jebem
©olfcaten wenigften« be« 8lu«uig« unb ber SReferüe

ba« ©eWehr nach fcem SDienft mit nach £>aufe ju
geben. SDafj bfe SBaffe »on manchem ©olbaten, beffen

SDlenftelfer nur berart fei, ba§ er ftd) te« ©ewebre«
nicht mit aller ©orgfalt annebme, ober bem »lei«

leicht für ba«felbe fein ftcherer unfc feuchtfafeft«freier
Staunt jur Slufbewabrung jur Serfüaung flehe, mebr

»erborben werbe, al« e« in ben 3f«gbäufern ge«

fcbebe, fowie bie ©efährlicbfeit befonber« ber hinter«
laber für bie ^>au«anqebör(gen blüerfer ©olbaten —
werben »on ben Sertbelbigern ber SWaaajinirung
bauptfäcblicb al« ©rünbe für biefelbe angeführt. SDa«

gegen ift ut bemerfen, bai ein ©olbat, ber fefn

©ewebr nicht einmal recht »erforgt, überhaupt ein

gefäbrlfrber SDcenfé ift, unb, Wenn man ficb auf
folebe Soentualftäten einrichten wollte, man gar
nicht genug ©éujjbeftlmmungen einführen fönnte,
außer man Wollte folebe geute üom SRilftärbienft

gänjlfdj entlaffen, wat felbft am ©nbt nicht einmal

genügenb unb jebenfaO« nicht gut überall burcbju«

führen wäre, Schreiber biefe« hat ble (Erfahrung

gemacht, baß ble ©ewebre, welcbe beim (Einrücfen

In bie Äurfe »on fcen ©olbaten mftgebraeht würben,
meiften« fauberer gewefen ftnb, al« bie im 3pug=

bau« gefaßten ; wenn aber auch bie unb ba (Einer

ftcb nicht bnrum bemüht, »on einem Äur« ober

©cbleßtag jum anbern feine SBaffe in Drbnung ju
bringen, fo gibt e« gewiß Tlittel genug, ihn tjiegu

anjubalten, unb e« wäre nach meiner Slnftcht eine

Ungerechtigfeit, Wollte man au« biefem ©runbe
ï e l n e m ©olbaten, außer ben SJcitgllebern »on

©chießgefeüfcbaften, bie ©ewebre nach bem SDjenfte

überlaffen. SDie ÜRannfchaft be« Slu«jug« hefommt

nach bem (Entwurf wenigften« alle Sabre jwei, bie

bfttln geübtere ber SReferoe einen ©chießtag. SBirb

nun beim (Efnrücfen ju biefen Schießübungen jebe««

mal ©ewehrinfpeftion gebalten unb ben SRacbläfftgen

nadjber mit SRachfnfpeftfon aufgewartet, fo wirb bat
Serfcerben fcer ©ewebre nicht mehr wichtig au«fatfen.

©t tft nun eben einmal au« örtlichen unb anbern

©rünben nicht jebem ©olbaten ermöglicht, einem

©chleßöereln betjutreten ; will man folebe benn partout

»erbinbern, bei fonftiger ©elegenbeit allein ober

mit mehreren jufammen, ficb im Schießen, ©ewebr«

jerlegen ic. üben ju fönnen? Qiti)t man bann nod)

ben moratlfdjen 3«ipul« in Setracbt, ben ber jeit«
weife Slnbllcf feiner SBaffe unb noch mehr ba« be«

waffnete (Einrücfen fn unb £efmfebren »on ben

Äurfen auf ben ©olbaten bewirft, nimmt man
ferner an, baß einem ächten ©chweljerfolbaten feine

SBaffe lieb fef, unb ba« fletè Seificbbebalten ber«

felben ba« ©efübl feiner Slufgabe erbeblid) befräf«

tige gegenüber einem ©olbaten, ber leer einrücft

unb, tele ein SDcaurer bie ÄeUe îc., bei feiner 6nt«

laffung feinen treuen Segleiter burdj ©türm unb

©efabr, ba« ©ewebr, wieber ablegt unb e« nicht
mehr ju feben befommt, bi« er wfeber in ben SDienft

berufen wfrb — jieht man bie« SWe« in Setracbt,
bann muß boch gewiß jebe patriotffée Scherbe au«=

rufen: „9Mn! e« fft nidjt recht, wenn man (Euch

ba« ©ewebr jefce«mal wiefcer abnimmt; führt e« hei
Such unb haltet e« Heb unfc werllj, unb feilte e«

auch ben ©taat, wa« aber nicht einmal erwiefen
tft, ein Saar granfen mehr foflen!"

@o »fei über bte ©cbfeßoerefne unb Wai fcamit

jufammenbängt.
(gortfefjung folgt.)

ÌUntfjeiìrtflunfl iter Sdjmet3 in *inem Ärieg
gegen Wtfltn.
(gortfefcung.)

@o großen Sortbeif ba« (Ermübung«fi)ftem ben

granjofen auch ju bieten »ermaa, fo bürfte biefe«

fcoch, ahaefebfn »on polftifchen Scücfftfbfen, fchon att«

militârifcben hefcenflirb erfebeinen. Sei Slnwenbung
be«felben würben bie ©cbweiter Qtit haben, ihrem

»on 9?atur au« ber Sertbefbiguitq gftitftigen Sanb

burch fünftllcbe 9ta*hülfe eine größere Sßiberftanbi?«

fäbfgfeit ju »erleiben, unb bie längere 6oncentra=
tion fönnte ju einer heffrrn taïtifeben Sluêbilbtttia.
ibrer Sruppen unb jur Segrünbung fefterer SDi««

ciplin benutzt werben.

©i ließe fich enfcÜeb ba« (Ermübung«ft)ftem mit
fcer Ueherrafcbung fo fombiniren, baß, wenn bie

febweijerifebe Slrmee längere Qeit eng fantonnirt War,
ftch, um fcie Serpflegting ju erleichtern unb fcen

Sruppen mehr Sequcmlfchfeit ju »erfchaffen, weiter

au«bebnte, biefer Stugenhlfcf jum Slngriff bcnüfjt
würbe. SBenn e« ftch für granfreicb blo« barum
banbelt, junächft ben SDurchmarfch burd) fcie ©cbwefj

ju erjwinpen ober ihren Seitritt ju einer Slflianj

ju »eranlaffen, hat biefe blo« bfe Ueherrafcbung ju
befürchten.

#at ftch granfreicb jum Ärieg gegen bie ©chweij
entfcbloffen (mag e« bfefen nach Slrt eine« ftrateaj«
feben UeherfaKe« ober in anfcerer SBeife au«jufüh«
ren fceahftchtigen), fo wirb e« immer ftch für eine

Dperation«baft« unb Dperation«linie entfeheiben unfc

bie fucceffioe ju erreichenben Dperationéotjefte wätj=
len muffen.

@in Slicf auf btc Äarte jeigt un«, baß ftd)

granfreicb in bem galle eine« Ärfege« gegen fcie

©ebteeij fce« Sortbefle« einer hoppelten unfc um«

faffenfcen Dperation«baft« erfreut. SDer efne Slrm

berfelben reicht »om SRbein bf« jur 9tf)one (bef Seile«

garbe), ber anbere (feft ber Qdt alt granfreicb
©aooöen erworben ì)af) »on SeHegarbe bf« jum
3Wontblanc.

SDer Sorthelt ber umfaffenben Saft« öerfdjwfnbet
bei näherer Setrnchtung großentbffl« wieber, ba ber

rechte Slrm berfelben (bie ©trecce con Sellegarbe
bl« jum ÜWontblanc) jum Sbetl au« einem großen,

unüberfteigtteben |>tnberniß (bem ©enferfee), jum
Sbetl au« einer b»bfu ©ebtrgSfette, bie nur in teeni«
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wehrpflichtigen Mannschaft nur zu Schießübungen
Ordonnanzgewehre und Stutzer außer der Dienstzeit

zur Verfügung gestellt werden, wie §. 13? in
Aussicht stellt. Ich finde nämlich, und mit mir noch

Viele, daß jetzt endlich einmal die Zeit gekommen

wäre, mit dem Magazinirungssystem in dieser Be-
ziebung gänzlich aufzuräumen, und unbedingt jedem

Soldaten wenigstens des Auszugs und der Reserve

das Gewehr nach dem Dienst mit nach Hause zu

geben. Daß die Waffe von manchem Soldaten, dessen

Diensteifer nur derart fei, daß er sich des Gewehres
nicht mit aller Sorgfalt annehme, oder dem

vielleicht für dasselbe kein sicherer und feuchtigkeitsfreier
Raum zur Aufbewahrung zur Verfügung stehe, mebr

verdorben werde, als es in den Zeugbäusern
geschehe, sowie die Gefährlichkeit besonders der Hinterlader

für die Hausangebörigen diverser Soldaten —
werden von den Vertbeidigern der Magazinirung
hauptsächlich als Gründe für dieselbe angeführt.
Dagegen ist zu bemerken, daß ein Soldat, der sein

Gewehr nicht einmal recht versorgt, überhaupt ein

gefährlicher Mensch ist, und, wenn man sich auf
folche Eventualitäten einrichten wollte, man gar
nickt genug Sckutzbestimmungen einführen könnte,

außer man wollte solcke Leute vom Militärdienst
gänzlich entlassen, was selbst am Ende nickt einmal

genügend und jedenfalls nickt gut überall durchzuführen

wäre. Schreiber dieses hat die Erfahrung
gemacht, daß die Gewehre, welche beim Einrücken

in die Kurse von den Soldaten mitgebracht wurden,
meistens sauberer gewesen stnd, als die im Zeughaus

gefaßten z wenn aber auch hie und da Einer
sich nickt darum bemüht, von einem Kurs oder

Sckießtag zum andern seine Waffe in Ordnung zu

bringen, so gibt es gewiß Mittel genug, ihn hiezu

anzuhalten, und es wäre nach meiner Ansicht eine

Ungerechtigkeit, wollte man aus diesem Grunde
keinem Soldaten, außer den Mitgliedern von

Schießgesellfchaften, die Gewehre nach dem Dienste
überlassen. Die Mannschaft des Auszugs bekommt

nach dem Entwurf wenigstens alle Jahre zwei, die

hierin geübtere der Reserve einen Sckießtag. Wird
nun beim Einrücken zu diesen Schießübungen jedesmal

Gewehrinspektion gehalten und den Nachlässigen

nachher mit Nachinspcktton aufgewartet, so wird das

Verderben der Gewehre nicht mehr wichtig ausfallen.

Es ist nun eben einmal aus örtlichen und andern

Gründen nickt jedem Soldaten ermöglicht, einem

Sckieszverein beizutreten z will man solche denn par-
tout verhindern, bei sonstiger Gelegenheit allein oder

mit mehreren zusammen, sich im Schießen, Gewehrzerlegen

«. üben zu können? Zieht man dann noch

den moralischen Impuls in Betracht, den der

zeitweise Anblick seiner Waffe und noch mehr das

bewaffnete Einrücken in und Heimkehren von den

Kursen auf den Soldaten bewirkt, nimmt man
ferner an, daß einem ächten Schwelzersoldaten seine

Waffe lieb sei, und das stete Beifickbehalten
derselben das Gefühl feiner Aufgabe erheblich bekräftige

gegenüber einem Soldaten, der leer einrückt

und, wie ein Maurer die Kelle bei seiner

Entlassung seinen treuen Begleiter durch Sturm und

Gefahr, das Gewehr, wieder ablegt und es nickt
mehr zu sehen bekommt, bis er wieder in den Dienst
berufen wird — ziebt man dies Alles in Betracht,
dann muß doch gcwiß jede patriotische Behörde
ausrufen: „Nein! es ist nicht recht, wenn man Euch
das Gewehr jedesmal wieder abnimmt; führt es bet

Euch und baltet es lieb und werlh, und sollte es

auch den Staat, was aber nicht einmal erwiesen
ist, ein Paar Franken mehr kosten!"

So viel über die Schießvereine und was damit
zusammenhängt.

(Fortsetzung folgt.)

Vertheidigung der Schweiz in einem Krieg
gegen Westen.

(Fortsetzung.)

So großcn Vortheil das Ermüdungssystem den

Franzosen auch zu bieten vermag, so dürfte dieses

doch, abgesehen von politischen Rücksichten, sckon ans

militärischen bedenklich erscheinen. Bei Anwendung
desselben würden die Schweiler Zcit haben, ibrcm

von Natur aus der Vertheidigung gnnltigen Land
durck künstliche Nachhülfe eine größere Widerstandsfähigkeit

zu verleiben, und die längere Concentration

könnte zu ciner bessern taktischen Ausbildung
ibrer Truppen und zur Begründung festerer

Disciplin benützt wcrden.

Es ließe sich endlich das Ermüdungssystem mit
der Ueberraschung so kombiniren, daß, wenn die

schweizerische Armee längere Zeit eng kantonnirt war,
sich, um die Verpflegung zu erleichtern und den

Truppen mehr Bequemlichkeit zu verschaffen, weiter

ausdehnte, dieser Augenblick zum Angriff bcnützt

würde. Wenn es sick für Frankreich blos darum
handelt, zunächst den Durchmarsch durch die Schweiz

zu erzwingen oder ihren Beitritt zu einer Allianz
zu veranlassen, hat diese blos die Ueberraschung zu
befürchten.

Hat sich Frankreich zum Krieg gegen die Sckweiz
entschlossen (mag cs diesen nach Art eines strategischen

Ucberfalles oder in anderer Weise auszuführen

beabsichtigen), so wird es immcr stch für eine

Operationsbasis und Opcrationslinie entscheiden und
die successive zu erreichenden Operalionsobjekte wählen

müssen.

Ein Blick auf die Karte zeigt uns, daß sich

Frankreich in dem Falle eines Krieges gegen die

Schweiz des Vortheiles einer doppelten und
umfassenden Operationsbasis erfreut. Der eine Arm
derselben reicht vom Rhein bis zur Rhone (bei
Bellegarde), der andere (seit der Zeit als Frankreich

Savoyen erworben hat) von Bellegarde bis zum
Montblanc.

Der Bortheil der umfassenden Basis verschwindet

bei näherer Betrachtung großentheils wieder, da der

rechte Arm derselben (die Strecke von Bellegarde
bis zum Montblanc) zum Theil aus einem großen,

unübersteiglichen Hinderniß (dem Genfersee), zum

Theil aus einer hohen Gebirgskette, die nur in weni-
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